
Lichtverschmutzung reduzieren –
unsere Umwelt schonen und Kosten reduzieren!

#lichtbewusstsein inkl. Uniper Staudinger 2025
Sabine Frank, B.A. Sozial- und Kulturwissenschaften, Hess. Netzwerk Lichtverschmutzung

Landkreis Fulda, Fachstelle Sternenpark UNESCO Biosphärenreservat Rhön  

Wissenschaftliche Begleitung: Dr. Andreas Hänel   Foto: Peter Bentz

Erfahrungen aus dem Kooperationsprojekt
IHK Stadt und Landkreis Fulda und Sternenpark Rhön 

#lichtbewusstsein







Quelle:: Monitoring, trends and impacts of light pollution | Nature Reviews Earth & Environment

Upward Flux Ratio (ULR)

Der "Upward Flux Ratio" (RUF, Aufwärtslichtstromverhältnis) ist ein Begriff für die unerwünschte Himmelsaufhellung, bei dem der gesamte Lichtstrom, der direkt 

oder indirekt durch Reflexion in den Himmel gelangt, ins Verhältnis zum minimal benötigten Lichtstrom für die Sehaufgabe gesetzt wird. Im Gegensatz zum 

einfacheren Upward Light Ratio (ULR), das nur direkt nach oben abgestrahltes Licht betrachtet, bezieht der RUF auch das von Flächen reflektierte Licht mit ein. 

https://www.nature.com/articles/s43017-024-00555-9.epdf?sharing_token=pJVzLb_uWUV6LbPjtaJi8tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PWLUiHTP1cE0-KxWXVapsE15eQ4Gee_vEsEsLl1zrP9K327HjkjsYeipbwaJXi2bZRntwsbKaIcK5DMDqGwjFoUDAPa1yuieuICF6sOXQOXmVfkodj1I0m7NTjb1Z_CGI%3D


Foto: A. Mötzung



Mie-Streung über Staub- und Wasserteilchen

Wolken verstärken das Problem der Lichtverteilung innerhalb der Siedlung 
(Dauervollmond) und  reflektieren es in die Außenbereiche und Schutzgebiete 
(Lorenz-Mie-Streuung an Partikeln und Aerosolen)

Durch Streuung an Wolken werden die Außenbereiche/Schutzgebiete durch 

größere Siedlungen besonders belastet. 



Tiere/Pflanzen/Lebensräume – im Kunstlicht 

Vögel / Zugvögel
• Änderung Aktivitätszyklus
• Anlockung
• Verharren/Kreisen
• Vergrämung
• Ablenkung, 

Desorientierung
• Blendung/Kollisionen
• Unnatürliche Partnerwahl

Insekten / Nachtfalter

• Staubsaugereffekt

• Verharrungseffekt

• Verbrennen

• Reduktion Pheromonproduktion

• Beeinträchtigung der 

Entwicklungsstadien

Amphibien und Reptilien
• Blendung
• Stress
• Prädationsrisiko
• Unterbindung Paarung
• R: Steuerung elementarer 

Vorgänge durch 
lichtempfindliches 
Gehirnorgan

Fledermäuse

• Anziehung (Prädation, Unfälle)

• Viele lichtempfindliche Arten 

(Meidung, Orientierungsverlust)

• Alle Arten lichtempfindlich an 

Quartier und Trinkstellen

Andere Säugetiere 
• Meidung/Umwege
• verkleinerte Fort-

pflanzungsorgane
• Stress
• Änderung Gebur-

tenzeitpunkte
• Verkürzte Zeit für 

Nahrungsaufnahme

Credit: Sonja Gärtner

Pflanzen

• später Laubabwurf

• frühe Knospenbildung

• oxydativer Stress

• Vergrößerung Blatt-

oberflächen

• länger geöffnete Poren

Siehe: Sammlung Auswirkungen von Kunstlicht bei Nacht – Naturnacht Fulda-Rhön

https://naturnacht-fulda-rhoen.de/ressourcen/sammlung-auswirkungen-von-kunstlicht-bei-nacht/


Biosphärenreservat Rhön 

Lichtimmissionen entstehen in Siedlungen!

www.lightollutionmap.info VIIRS 2012

http://www.lightollutionmap.info/


Nachthimmelqualität der Rhön; max. 21.77 mag/arcsec²
Definition natürliche Nachtlandschaft: 21.4 mag/arcsec²

Problem:
− Lichtverschmutzung 

entsteht fast 
ausschließlich in 
Siedlungen wirkt jedoch 
auch außerhalb 

Konflikte:
− Naturschutz
− Immissionsschutz
− Landschaftsbild
− Energieverbrauch

Ziel:

− Anforderung Neuplanung

− Verbesserung Bestand

− Reduzierung in den 
Siedlungen: Umrüsten, 
Abschalten, Reduzieren

− Dadurch weniger 
Belastung innerhalb u. 
Außenbereich durch 
weniger Streuung

amber, 
max. 2200 K

Geringe 
Lichtströme

Abschirmung, niedrige 
Lichtpunkthöhen

Anforderungen Neuplanungen/ Verbesserung Bestand:

• Start and stay with natural darkness: Vermeiden, hinterfragen, Bedarf prüfen, 
Außerbetriebnahme, Eigenverantwortung stärken, mit Dunkelheit anfreunden

• Alternativen zu ortsfester Beleuchtung: spürbare Markierungen, Reflektoren, Änderung 
Wegführung, kontrastreiche Anstriche, Warnschilder, eigenverantwortliche Nutzung von 
mobilem Licht (Fahrzeuge, Taschenlampen)

• Falls nicht vermeidbar: technische und ökologische Anforderungen: 
• Weniger ortsfeste Lichtpunkte

• Reduzierter Lichtstrom, Steuerung, Reduzierung und Abschaltungen 
Einsatz von dimmbaren Leuchten

• Gute Abschirmung, keine rückwärtige Abstrahlung

• Niedrige Lichtpunkthöhe, dunkle Masten und  dunkle Flächen

• Geringe schädliche Blauanteile, max. 7 % Wellenlängenanteile unter 490 nm; 
entsprechend max. 2200 Kelvin,  nicht höher 2700 Kelvin

Verbesserung Bestandsbeleuchtung: 
Notwendigkeit prüfen, Ausrichtung, Spektrum optimieren durch z.B. Reduzierung 
Lichtstrom, Farblinsen und - Folien

Abschalten, Reduzieren



Handlungsmöglichkeiten   

Werkzeugkasten
Vermeidung ZukunftVerbesserung Bestand

→ Sensibilisierung auf allen Ebenen; z.B. in Publikationen, Webseiten, 

→Mit gutem Beispiel voran bei eigenen Liegenschaften

→ „Immer in 24 h denken“ - Anwendung aller naturschutzrechtlichen 
Verpflichtungen aus BImSchG/BNatSchG auch auf die Dunkelstunden: z.B. in 
allen naturschutzfachlichen Stellungnahmen, Planungen, Genehmigungen

→ Einberufung eines „Lichtgremiums“, um Umweltbelange zu priorisieren –

Kümmerer – Ökologie, Augenkunde, Ästhetik, Klima

EINWIRKEN AUF:

• Anpassung Förderprogramme/Ausschreibungen (Bauvorhaben, Flutlicht etc.)
• Festsetzungen Bautleitverfahren inkl. Baugnehmigung
• Kooperationen, z.B. mit IHK
• Maßnahmenplan für Optimierung der Bestandsbeleuchtung
• Arbeitskreis Lichtverschmutzung gründen, Citizen Science, KÜMMERER

• DAS WICHTIGSTE:

• Ent-Irrlichtern – alle „Gesetze“, „Pflichten“, hinterfragen und belegen lassen



Institut für Landschaftsökologie und 
Naturschutz im NABU - Downloads 
(ilnbuehl.de)

1994

§ 35 Abs. 2: Spektrale 
Zusammensetzung 

Barriere

4000 K

3000 K

bis 2000 
KEmpfehlung der Lichtimmissionsrichtlinien zum BImSchG = 

Spektrum der NAV; ca. 1800 – 2000 Kelvin

https://www.ilnbuehl.de/downloads/
https://www.ilnbuehl.de/downloads/
https://www.ilnbuehl.de/downloads/


13und niedrige Lichtströme





Ab 2022: Prädikat #lichtbewusstsein - Kooperation zwischen Stadt, Landkreis und IHK Fulda:

Anspruch: Unternehmen sollen ihre Beleuchtung(spraxis) hinterfragen; auch bezüglich Beleuchtungspflichten vs. Komfort

Ziel: Eindämmung der Lichtverschmutzung; Umsetzung Planungshilfen, Schutz der Nacht

Vorgehen: Unternehmen (einzelne Filialen) dokumentieren mit vorher-nachher-Bildern ihre Bemühungen. Beratende 
Unterstützung kann kostenfrei angefordert werden, auch Begehung vor Ort. Prädikat wird für 3 Jahre verliehen – inkl. 
Nachtführung mit den Sternenführern des Sternenpark Rhön. Alle Infos: Prädikat #lichtbewusstsein - IHK Fulda

https://www.ihk.de/fulda/innovation/umweltschutz/nachtschutz/praedikat-lichtbewusstsein-5397624


Checkliste für Unternehmen #lichtbewusstsein
Kein Unternehmen und kein Betriebsgelände sind gleich! 

Die Checkliste berücksichtigt für Arbeitsstätten im Freien die Anforderungen der ASR A3.4 auch in Hinblick auf 
Gefährdungen durch Blendung, Reflexion, Schattenwurf und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen



Planungshilfen
Herausgegeben: UNESCO Biosphärenreservat Rhön in Kooperation mit Landkreise FD, KG, 
NES, WAK und SM
• Erfüllt deutsche Bestimmungen mit weitergehenden Regelungen zur Vermeidung von störenden 

oder umweltbeeinträchtigenden Lichtimmissionen: Immissionsrichtlinie, ASR A3.4, Broschüre 
Nachhaltige Außenbeleuchtung des Hess. Umweltministeriums, BfN-Skript 543 Außenbeleuchtung)

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung
→ Festsetzungen Bpläne, Baugenehmigungen, Beleuchtungskonzepte!

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung


Best practice Silges: Umrüstung von Peitschenleuchten auf voll-abgeschirmte Amber-LED. 

Foto: A. Mengel

§ 35 Abs. 1, 2
- Lichtlenkung, Farbe 



Neuanschaffungen / Nachrüstungen :
Gleichmäßiges Dimmen – kostengünstig!

Bewegungsmelder – gut überlegen:
- teuer, unzuverlässig, Laufstegeffekt?

Weniger Flächen beleuchten: Gehweg statt Fahrbahn = niedrigere Masten, geringe Lichtströme und Reflex-
ionen; Einsatz geeigneter Optiken, z.B. asymmetrisch breitstrahlend für  gute Lichtverteilung. Rechts unten: gar 
nicht beleuchten (Kreisel). 

Zur Programmierbarkeit: ortsfeste 
Leuchten nur noch DALI-fähig verbauen

§§ 4
§ 35 Abs. 1 Satz 1 HeNatG
- Erforderliches Maß



Enorme Kosten und Lichtimmissionen vermeiden durch niedrige Masten:

Hauptstraße Bad Neustadt

Stark befahrende Straßen Offenbach



Foto: Marc Streit

Umrüstung von 1800 K (Natriumdampf) auf 2200 K –
beste Balance Energie- und Umwelteffizienz, unterstützt sehen, blendet und spiegelt 

weniger, geringere Auswirkungen auf die Mehrzahl der Arten, schöneres Ortsbild



Neuplanung: Dunkelheit in Siedlungen:
- Niedrige Lichtpunkthöhen
- amber LED
- große Abstände zwischen Leuchten
- niedrige Lichtströme

Alle Aufnahmen: Poppenhausen an der Wasserkuppe (Rhön)

Schwach beleuchteter Parkplatz

Neuplanung



2200 K, geringer Lichtstrom (300 – 500 lm reichen), Ausrichtung auf Nutzfläche

2 m



Vermeiden:  Alternativen, kleine Lichtlösungen
Fahrzeugbeleuchtung ausnutzen!

kleine Wandleuchte mit 500 lm 
reicht auch im öffentlichen Raum 
statt Mastleuchte für den 
Beleuchtungszweck völlig aus. 

2200 K mittlerweile auch im 
Privatbereich problemlos erhältlich!

Licht an 
/aus bei 
10 lx 
Statt
30 lx!

Siehe auch:
EnSiKuMaV

Lichtstrom: Dauerhaft auf 50 % 
absenken! ab 09/22 (Dipperz), 
Mehrfachdimmung einstellen

Vermeiden: Zählungen und 
Außerbetriebnahme

Dämmerungsschalter: Schaltschwelle einstellen

Eigenverant-
wortung gem.
§§ 1, 25 StVO

30 lm, Bewegungs-
melder, amber – l
leuchtet flächig aus!

1,5 m

Kleine Lösungen

öffentlicher Raum: 

(Werbe)-Anstrahlung:

Verzicht April bis 
September ganz-
tätig. Oktober bis 
März nur bis 
22:00 Uhr. 



Neuplanung Wasserkuppe 2015:

Seit 2015 im Einsatz – Leuchten der Fa.
Innolumins, NL: 

• Model Batlamp =monochromatisch, 1700 K
• Model Nicole, geringer Blauanteil, ca. 2000 K

Diese blendfreien Leuchten sind auch verbaut 
in Poppenhausen, Petersberg und Fulda. 

Neuplanung



Verbesserung Lichtqualität Straßen- und Wegebeleuchtung durch Wahl und Einsatz von Linsenoptiken, die das Licht 
unterschiedlich verteilen. Z.B. asymmetrisch-bandförmig, asymmetrisch-engstrahlig etc, um Flächen unterschiedlich zu 
beleuchten. 
In Bestandsbeleuchtung (z.B. Straßen-, Wege- oder Parkplatzbeleuchtung) können durch den Einsatz von Reflektoren und 
Linsenoptiken die Lichtlenkung und die Reduzierung des Blauanteils und Blendung kostengünstig erreicht werden – ohne 
große Verluste bezgl. der Effizienz. Für die Leuchten der meisten Hersteller sind die Produkte bereits problemlos 
erhältlich auf dem Markt und bedürfen nur des Einbaus. 

Beispiel: Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2024_WEB.pdf (ledil.com)

Links: Auch sog. 
LED-Retrofits
können für 
Bestandsbeleucht
ung eine Lösung 
sein, wenn 
gleichzeitig auch 
die Lichtlenkung 
nach unten 
gewährleistet ist, 
wie in diesem 
Beispiel. 

Symbolisch: 
Vorher: hoher Blauanteil                       Nachher

https://www.ledil.com/search/?q=AMBER&q=AMBER

https://www.ledil.com/wp-content/uploads/2024/03/Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2024_WEB.pdf


BEST Practice Beispiele – Gewerbe besser so:

Herkunft Beleuchtungsstärken Parkplatz/Wege: technische Regeln Arbeitsstätten ASR A3.4.   
Leuchtdichte Reklame: Strahlenschutzkommission, Empfehlungen aufgrund von Messungen





§ 35 Abs. 1, 2
- Lichtlenkung, Farbe 

Best Practice:  Fa. RhönSprudel, Ebersburg 
2018: Umrüstung auf voll-abgeschirmte LED mit wirkungsarmen Spektrum von 1800 K (Fa.Schuch)
Umrüstung wurde u.a. in Zusammenarbeit mit Berufsgenossenschaft, Arbeitsschutz, BRR umgesetzt.



Best Practice:  Fa. RhönSprudel, Ebersburg 
2018: Umrüstung auf voll-abgeschirmte LED mit wirkungsarmen Spektrum von 1800 K (Fa.Schuch)

§ 35 Abs. 1, 2 HeNatG
- Lichtlenkung, Farbe 





Auswirkung auf Umgebung deutlich reduziert



Vorher – Nachher: Absenken auf Horizontale, Farbfilterfolie 

Ausrichten/Anbringen von Farbfilterfolie: 

Farbfilterfolie:
Farbfilterfolie:



OPTIMIERUNG BESTANDSBELEUCHTUNG. 

Grundsätzlich bei jeder Optimierung: 
1. Prüfung der Notwendigkeit der Beleuchtung
2. Prüfung von Alternativen (Wegführung, Nutzung Umgebungslicht, Reflektoren, Taschenlampen)
Verbesserung bestehender Leuchten /Strahler/Wandleuchten
1. Ausrichtung der Leuchte auf die Horizontale
2. Verbesserung der Farbtemperatur durch Farbfilter-Folie (Rosco Supergel oder LEE-Folie bzw. Farb-

Lack zur Reduzierung des schädlichen Blauanteils im Licht und ND-Folie zur Reduktion Intensität



OPTIMIERUNG BESTANDSBELEUCHTUNG. 

Grundsätzlich bei jeder Optimierung: 
1. Prüfung der Notwendigkeit der Beleuchtung
2. Prüfung von Alternativen (Wegführung, Nutzung Umgebungslicht, Reflektoren, Taschenlampen)
Verbesserung bestehender Leuchten /Strahler/Wandleuchten
1. Ausrichtung der Leuchte auf die Horizontale
2. Verbesserung der Farbtemperatur durch Farbfilter-Folie (Rosco Supergel oder LEE-Folie bzw. Farb-

Lack zur Reduzierung des schädlichen Blauanteils im Licht und ND-Folie zur Reduktion Intensität

Oben:

Kleine Strahler können – horizontal montiert 
und steuerbar - freistrahlende Röhren 
ersetzen. 300 - 500 lm  Lichtstrom sind in der 
Regel ausreichend. Ggf. Farbtemperatur mit 
Farbfilterfolie verbessern. 

Links:
Gefärbte Linsenoptiken können nachträglich 
Lenkung und Lichtfarbe verbessern. 

Oben:
Manuel Strahler 
ausrichten.

Rechts:
Kleine Lichtlösung mit 
Bewegungsmelder –
ausreichend für 
Wegbeleuchtung; hier: 2200 
Kelvin 



Moderate Parkplatz und dezente Werbebeleuchtung, Abschaltung am frühen Abend: 
Fa. EDAG, Fulda 

Niedrige Parkplatzbeleuchtung



Gut geplant: 

Dezente und eher indirekte 
Beleuchtung, keine Blendung

REWE Kirchheim



#lichtbewusstsein Fa. Strauss Unternehmensstandort CI Factory Schlüchtern:
Ausrichtung der Leuchten auf die Horizontale, Reduzierung der betriebenen Leuchten, 
Außerbetriebnahme Werbebeleuchtung. Abschaltung sämtlicher Beleuchtung um 22:30 Uhr 

Vorher: Starke Fernwirkung!

Besonders eindrucksvoll ist die Lichtgestaltung an den Verladerampen.

Nachher: Keine Fernwirkung!



#lichtbewusstsein Jugendherberge Hilders-Oberbernhards

Maßnahmen:
- Alle Leuchten wurden auf Notwendigkeit und 

der Beleuchtungszweck geprüft
- Beleuchtung wurde auf ein notwendiges 

Minimum reduziert und durch Ausrichtung 
und/oder Farbfilterfolie und mit Bewegungs-
meldern optimiert

- Anbringung von Verdunkelungsvorhänge  in den 
Zimmern zur Vermeidung  vom Ein- und 
Ausdringen von Sonnen- bzw. Kunstlicht 

Die grelle Straßenbeleuchtung wurde mit Farbfilter-
folie abgemildert.

Fotos unten: Gebäude von vorne am Haupteingang 
(rechts) und Rückseite links. 

Farbfilterfolie:Ausrichtung:



BEST PRACTICE:

Umrüstung Parkplatz mit Farbfilterfolie:

- Reduktion Blauanteil auf 1800 Kelvin
- Beleuchtungsstärke von 67 auf 50 lx 

unter den Leuchten
- + Installation externe 

Näherungssensoren
− Vorteil: weniger starke Kontraste = 

größeres Sehfeld, augenschonend

Fotos: J. Schalajda



Best Practice – Fa. Rhönsprudel
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Nächtliche Beleuchtungs-pflicht aufgrund 
Arbeitsverrichtung (ASR A3.4)

2018 – Umrüstung auf voll-abgeschirmte 
Leuchten mit ca. 1800 Kelvin



Weitere Folier-Möglichkeiten:

Lee-Folie
Bewährt hat sich als Alternative zur ROSCO Folie R20 die LEE Folie medium orange 020. Beide 
Folien haben ähnliche Transmissionskurven (sind z.B. in den Musterheften).
https://www.zilz.de/medium-amber-p-2590.html

Selbstklebende Plotterfolie

https://www.amazon.de/gp/product/B08THPQP7J/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&

psc=1 Hier: Farben 020 goldgelb (6100 -> 2400 K) oder (besser) 034 Orange (6100 -> 1700 K) 

Transmission nicht bekannt, eher geeignet für Leuchten mit geringerem Lichtstrom als Straßen-
leuchten

https://www.zilz.de/medium-amber-p-2590.html
https://www.amazon.de/gp/product/B08THPQP7J/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B08THPQP7J/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1


Optimierung von LED-Strahlern durch
a) bessere Ausrichtung des Strahlers und
b) Anbringung von Rosco-Farbfilterfolie

Deutlich zu erkennen ist, dass mit warmen Licht Details besser erkennbar sind, da weniger Blendung und Farben mit 
weniger schädlichem Blauanteil, die die Sehfähigkeit in dunkler Umgebung unterstützen. 
Siehe Bundesamt für Arbeitsschutz: 4000 K und höher führt zu photochemischen Veränderungen Netzhaut
Ort: FCN-Werk Billstein, Ehrenberg



Best practice #lichtbewusstsein:

• Die grellen und aufgeneigt montierten LED-
Strahler wurden auf die Horizontale geneigt. 

• Zudem wurde die Farbfilter Folie „amber“ 
angebracht.  

• Die Werbebeleuchtung wurde abgeschaltet.



Best Practice – Uth Gmbh
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Abschalten – Optimieren - Kameras statt Leuchten 



Werbebeleuchtung
Dient dem unternehmerischen Einzelinteresse – oft gegen 
das Allgemeinwohl und kann sich massiv auf die Umgebung 
auswirken (siehe auch BImSchG, § 15 BauNVO, BNatSchG)

Vorgaben – falls nicht unzulässig lt. BPlan:

− Brenndauer begrenzen: Analog § 21 Landesnaturschutzgesetz Baden-
Württemberg von 01.04. – 30.09. ganztägig und vom 1.10 – 31.03. bis max. 
22 Uhr 

− Werbeanlagen (freistehend oder an Gebäuden) dürfen mit ihrer Oberkante 
die Gebäudeoberkante nicht überschreiten.

− Licht darf nicht an den angestrahlten Flächen vorbeigelenkt werden. Zur 
Vermeidung sind Scheinwerfer mit gerichteter Abstrahlung (u.a. 
asymmetrisch Flächenstrahler, Blenden oder Projektionstechniken) 
einzusetzen.  Um Streulicht in den Himmel und die Umgebung zu 
vermeiden, dürfen Anstrahlungen nur von oben nach unten erfolgen. 

− Werbe- und Beleuchtungsanlagen mit bewegtem Licht, wechselnden oder 
blinkenden (Frequenz unter 4 sec) Leuchtdichten sind unzulässig.

− Leuchtdichten von Werbeanlagen und Anstrahlungen im ländlichen bzw. 
naturnahen städtischen Raum: Nach Sonnenuntergang gilt: Für 
Anstrahlungen bzw. selbststrahlende Werbeanlagen, die größer als 10 m² 
sind, darf die Leuchtdichte nicht mehr als 2 cd/m² betragen. Für kleine 
(weniger als 10 m²) strahlende Flächen darf die Leuchtdichte nicht mehr als 
50 cd/m² betragen. Die Hintergründe selbststrahlender Anlagen (größte 
Flächenanteile) sind in dunklen oder warmen Tönen zu gestalten.)

Best Practice: Keine extra Beleuchtung, Nutzung Umgebungslicht 

Best Practice: Selbstreflektierendes Schild – nutzt das Licht der 
vorbeifahrenden Autoscheinwerfer





VERMEIDUNGSPFLICHTEN:

Bundesimmissionsschutzgesetz:

- Licht, welches auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkt, ist je nach Art, Dauer 

und Ausmaß eine Immission nach § 3 Abs. 2 BImSchG. 

- Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bestimmt § 22 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG, dass diese so zu errichten sind, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

sind.

- § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, dass nach dem Stand der Technik

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß

beschränkt werden

Aktuelle Rechtslage + Ergänzungen
https://www.bundestag.de/resource/blob/374848/56042d3a1df1080f8a73ebabb7cc1c28/lichtverschmutzung-data.pdf

Arbeitsplätze im Freien:

Arbeitssicherheit hat oberste Priorität:Ggf. Beleuchtungspflicht

Arbeitsstätten entsprechend den Empfehlungen der techn.

Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 – Ort und Zeitpunkt

Arbeitsverrichtung! D.h. es sind bestimmte

Beleuchtungsstärken gefordert.

Es ist nicht beschrieben WIE diese Beleuchtungsstärken zu

erreichen sind. D.h., eine Taschenlampe oder EX-Stirnlampe

können ausreichen anstelle fest installierter Leuchten.

Darüber hinaus sind Abweichungen gem. Punkt 7.1 der ASR 

A3.4 zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit und nach eigener 

Beurteilung im Rahmen der Gefährdungs-beurteilung gem. § 3 

der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) durch den Arbeitgeber 

zulässig. Dazu miss weder einen Antrag gestellt werden noch 

eine Behörde gefragt werden. Dies gibt Freiraum. 

Wissenschaftlicher 

Dienst dt. Bundestag

Öffentliche Beleuchtung: §26 StVO: Beleuchtung FGÜ = 

einzige gesetzliche kommunale Beleuchtungspflicht!

Verkehrsteilnehmer: Beleuchtungs- und Sorgsamspflicht

gem. § 1, 17 ff StVO

→ Großer Gestaltungsspielraum für Kommunen, ob und wie 

wo beleuchtet werden soll. Verkehrsicherungspflicht

beschränkt sich weitgehend auf Räumung Schnee und 

Eis und Beseitigung Gefahren

Grundbesitzer: keine gesetzliche Beleuchtungspflicht –

aber Schnee und Eis

Bundesnaturschutzgesetz – gilt schon immer 24 h

• §§ 13 ff Eingriffsregelungen (Vermeidungsgebot, Verschlechterungsverbot)

• § 44 – besonderer Artenschutz (Fledermäuse, alle EU-Vögel)

neu nach Änderung 2021:

• § 23 ff – Verbot Beleuchtung NSG, NPs, Kern- und Pflegezonen

Biosphärenreservat gültig ab 01.03.2022 (Ausnahmen begründet)

• § 41 a: Eindämmung LVS Landesfläche → mit Rechtskraft RVO

• Hessen (HeNatSchG – in Kraft 8.6.23): § 4 - Schutz von Lebewesen vor Beleuchtung  i.V.m. §
35 Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sowie Insekten, § 2 Klimaschutz 
010623_hmuklv_naturschutzgesetz_web.pdf (hessen.de) (Broschüre zum hess. Naturschutzgesetz)

→ Hessen: Checkliste Artenschutz bei allen Bauvorhaben (Punkt 5.4 –

Steuerung Beleuchtungsreinrichtungen) 

Checkliste zur arten- und biotopschutzrechtlichen Vorprüfung nach §§ 18, 44 

Bundesnaturschutzgesetz (hessen.de)

• Bayern: Art. 15 BayImSchG; Art. 11 a BayNatSchG, § 21 BaWü-NatG

EU-Wiederherstellungsverordnung (in Kraft seit 18.08.204): Art. 49/32: Beendigung, Verminderung 

oder Sanierungen.. von Lichtverschmutzung in sämtlichen Ökosystemen.

Nationale Biodiversitätsstrategie 2030 (Entwurf) – Handlungsfeld 16.4. – Eindämmung der 

Lichtverschmutzung (Zunahme stoppen, 10 % Landesfläche 

bis 2030  natürlich dunkel) 

Baugesetzbuch (BauGB) 

• § 1 (5, 6) Besondere Verpflichtung der öffentlichen Hand zum Erhalt der Biodiversität und 

Sicherung Lebensgrundlagen…

Baunutzungsverordnung BauNVO)

• § 15: Unzulässige Belästigung von baulichen und sonstigen Anlagen (Licht)

Bürgerliches Gesetzbuch

• § 906 (1): Anspruch auf Unterlassung Beleuchtung (Belästigung)

Urteil Bundesverfassungsgericht Klimaschutz Beschluss vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 

1 BvR 78/20, Pariser Abkommen 1,5°

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-06/010623_hmuklv_naturschutzgesetz_web.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2022-03/checkliste_zur_arten_-_und_biotopschutzrechtlichen_vorpruefung.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2022-03/checkliste_zur_arten_-_und_biotopschutzrechtlichen_vorpruefung.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=C86AE95D251E811325FEF6A85D203543.internet972
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=C86AE95D251E811325FEF6A85D203543.internet972


Bundesimmissionsschutzgesetz:

- Licht, welches auf Menschen, Tiere und 

Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 

Sachgüter einwirkt, ist je nach Art, Dauer 

und Ausmaß eine Immission nach § 3 

Abs. 2 BImSchG. 

- Für nicht genehmigungsbedürftige 

Anlagen bestimmt § 22 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG, dass diese so zu errichten sind, 

dass schädliche Umwelt-einwirkungen 

verhindert werden, die nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind.

-§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, 

dass nach dem Stand der Technik 

unvermeidbare schädliche 

Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden.

§§ 13 ff Eingriffsregelungen 

§§ 39, 44 – besonderer Artenschutz 

§§ 23 ff: Verbot Beleuchtung NSG etc. 

(§ 41 a Eindämmung Landesfläche)

• Eindämmung Lichtverschmutzung 

• Zunahme stoppen

• 2030: 10 % Landesfläche natürlich dunkel

§ 1 (5, 6) Besondere 

Verpflichtung der öffentlichen 

Hand zum Erhalt der 

Biodiversität und Sicherung 

Lebensgrundlagen…

„Neu zu errichtende 
Außenbeleuchtung sind technisch und 
konstruktiv so zu betreiben, dass 
Tiere und Pflanzen wild lebender 
Arten vor nachteiligen Auswirkungen 
durch Lichtimmissionen geschützt 
sind, die nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 
4d Nummer 1 und 2 zu vermeiden 
sind.“

§ 15 BauNVO = Licht als Belästigung

§ 906 (1) BGB – Anspruch Unterlassung

Klimaschutzurteil BVerfG 2021:

„Unser Handeln oder Nichthandeln muss auch 
von dem Bewusstsein der Auswirkungen auf 
zukünftige Generationen geprägt sein!“
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Insektensterben
75 % Abnahme der Insekten-Biomasse 

in 27 Jahren in Naturschutzgebieten

Aktionsprogramm Bundesregierung 2018: 
Krefelder Studie Hallmann et al , 2017

Artensterben ist lebensbedrohend!



Die Ökodienstleistungen (Wohlfahrtswirkung) der Insekten

Anreicherung des Bodens mit Organischer Substanz = Humusbildung. Diese Funktion ist klimarelevant 

= Larven des Rosen- oder des Nashornkäfers.

Abbau Organischer Substanz (lebende Pflanzen, tote Pflanzen, Kadaver, Kot, Holz etc.). Als Beispiele sind 

zu nennen: Blattschneiderameisen, Raupen der Schmetterlinge, Larven des Rosenkäfers, Maikäfer 

(Engerlinge). Aaskäfer zersetzen Kadaver. Koprophagen zersetzen Kot. Bekanntestes Beispiel ist der 

Skarabäus, welcher bei den Ägyptern heilig war. Xylobionten (Kugelspringer ,Hirschkäfer, Juchtenkäfer etc.). 

Auch der Borkenkäfer zählt zu dieser Gruppe (1. Stadium der Zersetzung).

Regulierung von Ökosystemen durch Prädation z.B. Wespen und Hornissen oder Freßfeinde

Schlupfwespen (Parasiten) oder Raubwanzen. Diese Insekten wirken Schäden in der Landwirtschaft 

entgegen und beugen Schädlingskalamitäten vor. Insekten werden ja auch zur biologischen 

Schädlingsbekämpfung eingesetzt..

Gewässerreinigung. Hier sind es vor allen die Larven wasserlebender Insekten welche dem Abbau 

organischer Substanz im Wasser und damit der Gewässerreinigung dienen = Larven der Eintagsfliegen, 

Steinfliegen, Köcherfliegen oder Wasserkäfer.

Bestäubungsfunktion. Diese wird allgemein hervorgehoben und der anthropogene Nutzen quantifiziert. 

Man sollte hier besonders die Nacht lebenden Insektenfauna hervorheben, die bei uns fast 

zusammengebrochen ist (Nachtschmetterlinge).

Credit: Conrad Fink, BUND BaWü

Das Bestäuber-Thema ist halt so das anschaulichste, aber sicher sind wir / die Natur arm dran, wenn diese Insekten/Mikroorganismen bspw kein 

Dung mehr abbauen oder das Wasser reinigen.

Dazu hatte ich kürzlich auch gelesen, dass die ganzen Miesmuscheln die Ostsee innerhalb ein paar Tagen einmal durchgefiltert haben, diese 

aber eben auch bedroht sind wegen Erwärmung, Verunreinigung, Lichtverschmutzung (öffnen sich nicht, wenn’s zu hell ist) Viele Grüße, Peter



BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) und Beleuchtung

verkündet Im BGBl: 18.08.2021

Ziel:

• „Nachteilige Auswirkungen von Lichtimmissionen auf Pflanzen 

und Tiere wild lebender Arten eindämmen“

− gesonderte Anforderung seit 01.03.2022 für Schutzgebiete (NSG, 

Nationalparks, Kern- und Pflegezonen BRR)

• Verbot neuer Straßenbeleuchtung und leuchtender Werbeanlagen in 

Schutzgebieten ( begründete Ausnahmen möglich)

• allgemeine Anforderungen gem. neu eingefügtem § 41 a für gesamte 

Landesfläche:

• „Neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, 
Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie 
beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlangen sind technisch 
und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und 
so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor 
nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind,
die nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4d 
Nummer 1 und 2 zu vermeiden sind.“

• Abs. 2 beinhaltet Pflicht zur Um- oder Nachrüstung bestehender 
öffentlicher Beleuchtung. 

 in Vorbereitung zur Umsetzung § 41 a =  Anwendung   

maßgeblicher Publikationen 



NATIONALE BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE 2030 (Entwurf)

Ziele- & Maßnahmenkatalog zur NBS 2030.pdf (bmuv.de)

https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-
%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf

https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf
https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf
https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf


2023: Novelle Hess. Naturschutzgesetz. 

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-

01/210123_hmuklv_naturschutzgesetz.pdf

Gesetz: https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-NatSchGHE2023V1P21
(in Kraft seit 08.06.2023)

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-01/210123_hmuklv_naturschutzgesetz.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-01/210123_hmuklv_naturschutzgesetz.pdf
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-NatSchGHE2023V1P21


ASR A3.4

− Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) zur Konkretisierung der
Arbeitsstättenverordnung

− Gem. Punkt 7.1 Gem. Punkt 7.1 sowie Anlage 4 der ASR A3.4.
sollen bei nächtlichen Tätigkeiten und Arbeitsplätzen im Freien
am Ort und zum Zeitpunkt der Arbeitsverrichtung bestimmte
Beleuchtungsstärken erreicht und

− dabei gem. Punkt 7.2 Blendung und Reflexionen vermieden
werden (z.B. durch Ausrichtung Leuchten).

− Nicht vorgegeben ist, wie diese Werte erreicht werden (Wahl
der Beleuchtungsmethoden)

− Je nach Situation können beispielsweise mobile Lichtquellen wie
rücksichtsvoll eingesetzte Taschenlampen/Stirnlampen (s.
Bergbau) anstelle fest installierter Leuchten verwendet werden,
um die Anforderungen direkt und unmittelbar zu erfüllen

− und um Schatten gem. Punkt 7.5 zu vermeiden.

− Abweichungen sind gem. Punkt 7.1 der ASR A3.4 zur Wahrung
der Verhältnismäßigkeit und nach eigener Beurteilung im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gem. § 3 der
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zulässig, wenn damit die
gleiche Sicherheit und der gleiche Schutz der Gesundheit
erreicht wird.

Siehe hierzu Gefährdungen durch Kunstlichtquellen BAuA -
Beleuchtung/Licht - Beleuchtung/Licht - Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Arbeitsumgebungsbedingungen/Beleuchtung-Licht/Beleuchtung-Licht_dossier?pos=1
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Arbeitsumgebungsbedingungen/Beleuchtung-Licht/Beleuchtung-Licht_dossier?pos=1
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Arbeitsumgebungsbedingungen/Beleuchtung-Licht/Beleuchtung-Licht_dossier?pos=1


Anforderungen an Beleuchtung 
bzw. Sicht/Sehfähigkeit im Freien:

Auszüge aus ASR A3.4



Was ist ein guter Farbwiedergabeindex Ra? 

Die Farbwiedergabe ist ein Qualitätsmerkmal eines Leuchtmittels. Ein CRI (Colour Rendering Index) von Ra 100 

bedeutet eine naturgetreue Wiedergabe von Farben = Sonne und Glühbirne Ra >= 90 bezeichnet eine 

sehr gute, Ra >= 80 eine gute Farbwiedergabe.

Farbwiedergabe vs Effizienz

Ein kleiner Nachteil von LED Lampen mit hohem CRI-Wert soll nicht verschwiegen werden. Mit steigendem 

CRI-Wert nimmt meist die Effizienz der LED Leuchtmittel etwas ab. Die Hersteller versuchen dem entgegen zu 

wirken, indem verschiedene Lichtfarben im Leuchtmittel gemischt werden. Damit lässt sich ein gute 

Farbwiedergabe mit gleichzeitig hoher Effizienz erreichen. Das bedeutet der Farbwiedergabeindex (Ra / CRI-Wert) 

bei LED Lampen (ledtipps.net)

Tabelle: https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/leuchtmittel/leuchtmittel-eigenschaften/farbwiedergabe/

Quelle Tabelle: https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/leuchtmittel/leuchtmittel-eigenschaften/farbwiedergabe/→

Alternativ werden Farbwiedergabe und Farbtemperatur in einer Kennzahl angegeben, wobei die erste Zahl den Zehnerwert 

der Farbwiedergabe und die beiden folgenden Zahlen den Tausender- und Hunderterwert der Farbtemperatur angeben: 

830 bedeutet einen Farbwiedergabewert von 80 (ideal wäre 100) und eine Farbtemperatur von 3000 K.

https://ledtipps.net/farbwiedergabeindex/#welchen-cri-wert-haben-led-lampen
https://ledtipps.net/farbwiedergabeindex/#welchen-cri-wert-haben-led-lampen
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Beispiele: asymmetrischer Planflächenstrahler 

Farbwiedergabe
:

Produkt:
Polar 1: https://www.tec-mar.it/en/prodotti/art-7026-polar-1-ar-gl/ 2200 K (ambra) 

https://www.tec-mar.it/en/prodotti/art-7026-polar-1-ar-gl/


Handbuch und Information BAUA und DGUV
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-
Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Arbeitsumgebungsbedingungen/Beleuchtung-Licht/
Beleuchtung-Licht_dossier?pos=1

Links: Auszug Seite  38,39 aus:
*DGUV Information 215-210 
„Natürliche und künstliche 
Beleuchtung von Arbeitsstätten“

Gefährdung durch ungenügende Beleuchtungsbedingungen Arbeitsplätze im Freien:

„Eine übermäßige und lang andauernde 
Belastung des Sehapparates sowie ungenügende 
Beleuchtungsbedingungen können sowohl 
Augenbeschwerden und Kopfschmerzen als auch 
Ermüdung hervorrufen, die zu Mattigkeit und 
herabgesetzter Aufmerksamkeit führen können.“

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Arbeitsumgebungsbedingungen/Beleuchtung-Licht/Beleuchtung-Licht_dossier?pos=1
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Arbeitsumgebungsbedingungen/Beleuchtung-Licht/Beleuchtung-Licht_dossier?pos=1
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Arbeitsumgebungsbedingungen/Beleuchtung-Licht/Beleuchtung-Licht_dossier?pos=1
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2970
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2970
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2970


https://www.wirsindheller.de/led-licht-technik-

informationen/DIN-EN-62471-photobiologische-sicherheit

Kunstlicht = künstliche erzeugte
elektromagnetische Strahlung: 2024 – vom
Forschungsverbund Strahlenschutz e.V.
wegen der vielen Auswirkungen als Strahlung
des Jahres deklariert: Strahlung des Jahres (fs-
ev.org)

Vermeidung von photochemischen und thermischen Augenschädigung durch Kunstlicht in
der Außenbeleuchtung sowie höhere photobiologische Sicherheit durch geringe Blauanteile
und geringe Lichtströme:

Die Blauanteile im Licht sind daher für Wellenlängen unter 500 Nanometern (nm) auf 10% der 
gesamten sichtbaren Strahlung entsprechend der äqui-valenten Farbtemperatur von ca. 2700 
Kelvin bzw. besser 7 % entsprechend ca. 2200 Kelvin zu begrenzen:

Dem entsprechend gilt: 

- im öffentlichen Raum max. 2200 Kelvin

- auf den privaten Flächen der Baugrundstücke sind ebenfalls max. 2200 Kelvin 
anzustreben, max. 2700 Kelvin

Hinweis: In den letzten Jahren wurde insbesondere die Farbtemperatur von 3000 Kelvin als 
Obergrenze genannt und entsprechend propagiert. Doch das kann als technisch überholt 
angesehen werden, da die Effizienz der LED auch für Farbtemperaturen mit weniger 
schädlichen Blauanteil stark gestiegen sind. 

Keine Leuchten der 
Risikogruppe 2 in der 
Außenbeleuchtung 
einsetzen!

Bundesamt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin: Photochemische Veränderungen 
auf der Netzhautbeim Blick in LED mit Farbtem-
peraturen ab 3000 Kelvin und höher: BAuA –
baua: Bericht – Photobiologische Sicherheit von 
Licht emittierenden Dioden (LED) – Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zelltod in den Augen durch hohen Blauanteil 
(2023) https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/abs/pii/S1011134422002317?via%253Dihub
Hoher Blauanteil: Kombi Lichtstrom und 
Wellenlängen unter 500 nm

BERÜCKSICHTIGUNG AUGENGESUNDHEIT:

https://www.fs-ev.org/themen/strahlung-des-jahres-mit-fotowettbewerb
https://www.fs-ev.org/themen/strahlung-des-jahres-mit-fotowettbewerb
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2115.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2115.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/F2115.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134422002317?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134422002317?via%3Dihub


Risikogruppen (RG) photobiologische Sicherheit

Zur einfachen Einstufung der verschiedenen Leuchtmittel werden diese in 4 

Risikogruppen eingestuft.

Risikogruppe 0 (RG0)

Hier besteht keinerlei Gefahr. Auch bei längerem bzw. dauerhaften Blick 

direkt in die Lichtquelle wird die Netzhaut nicht beeinflusst.

Risikogruppe 1 (RG1)

Hier besteht ein geringes Risiko. Eine Schädigung der Netzhaut ist weitgehend 

auszuschließen. Auch bei längerem aber zeitlich begrenztem Blick in das 

Leuchtmittel tritt keine Schädigung ein.

Risikogruppe 2 (RG2)

In dieser Gruppe besteht ein mittleres Risiko einer Schädigung. Direkter, 

längerer Blick in das Leuchtmittel sollte vermieden werden. Hier tritt die 

Abwendreaktion ein. Das Leuchtmittel ist so hell, dass eine unbewusste 

Schließreaktion des Augenlides hervorgerufen wird. Wir schließen die Augen, 

wenden uns ab. Diese Reaktion verhindert eine Schädigung der Netzhaut. Nur 

wenn diese Reaktion bewusst unterbunden wird, kann es bei längerem 

Starren in die Lichtquelle zu einer Schädigung der Netzhaut kommen.

Risikogruppe 3 (RG3)

Hier können schon nach kurzem Blick in die Lichtquelle Schädigungen an der 

Netzhaut auftreten. Hier finden Sie z.B. sehr lichtstarke, gerichtete Lichtquellen 

wie Laser etc.

BfS - Was ist optische Strahlung? - Was 

ist optische Strahlung?

BfS - Schutz - Schutz bei 

sichtbarem Licht

Risikogruppen Lampen und 

Leuchtensysteme

https://www.bfs.de/DE/themen/opt/sichtbares-licht/schutz/schutz-licht.html

RISIKOGRUPPEN VON LAMPEN UND LEUCHTENSYSTEMEN:

Aspekte der PHOTOBIOLOGIE – Gefährdung der Augensicherheit durch den Einsatz 
künstlichen Lichts in der Außenbeleuchtung: Gegenlicht, Blendung, Netzhautgefährdung

https://www.bfs.de/DE/themen/opt/einfuehrung/einfuehrung.html;jsessionid=F309A360AFC8E6623F1956BCF84AB1C6.internet592
https://www.bfs.de/DE/themen/opt/einfuehrung/einfuehrung.html;jsessionid=F309A360AFC8E6623F1956BCF84AB1C6.internet592
https://www.bfs.de/DE/themen/opt/sichtbares-licht/schutz/schutz-licht.html
https://www.bfs.de/DE/themen/opt/sichtbares-licht/schutz/schutz-licht.html
https://www.bfs.de/DE/themen/opt/sichtbares-licht/schutz/schutz-licht.html
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Kloog u.a.

Stichwort Menschen: Augengesundheit, Störung des zirkadianen Rhythmus

Credit A. Hänel

: Frontiers | Outdoor nighttime light exposure (light pollution) is associated with Alzheimer’s disease (frontiersin.org)

Alle Quellen:Sammlung Auswirkungen von Kunstlicht bei Nacht – Naturnacht Fulda-Rhön (naturnacht-fulda-rhoen.de)

Netzhautschädigung, Zelltod in den Augen, 
Makuladegeneration: Blendung, Gegenlicht, 
hohe Intensitäten, hohe Blauanteile, – Leuchten 
der Risikogruppe 2, 

https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2024.1378498/full
https://naturnacht-fulda-rhoen.de/ressourcen/sammlung-auswirkungen-von-kunstlicht-bei-nacht/


WORST PRACTICE. „Gefahrenstelle2 Schattenwurf
Aber, bitte daran denken, dass man dann im öffentlichen Raum eigenverant-
wortlich handelt, wenn man eine Taschenlampe mit sich führt, da es keine 
gesetzliche Beleuchtungspflicht gibt. 

Maßnahme: Umgebungslicht nutzen, gut sichtbare
Markierungen anbringen, ggf. Taschenlampe



Checkliste #lichtbewusstsein für Arbeitsstätten im Freien berücksichtigt Anforderungen der 
ASR A3.4 auch in Hinblick auf Gefährdungen durch Blendung, Reflexion, Schattenwurf 
und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen



Thema Objekt-Sicherheit:

− Mehr Licht führt nicht zwangsläufig zu mehr Sicherheit. Gut ausgeleuchtete Gebäude   
und Flächen machen Eindringlinge mitunter weniger sichtbar, da sie sich unauffällig 
bewegen können und selbst kein Licht erzeugen müssen, z.B. durch aufällige
und Aufmerksamkeit erregende Taschenlampen. 

− Empfohlen werden vielmehr Anwesenheit vortäuschende wechselnde Innenbeleuchtung (z.B. mit
Timern), da einbruchsichere Fenster und Türen (Einbau von Pilzkopf-Zapfen), Alarmanlagen und
(Infrarot-)Kameras, Einbrüche werden meist dann versucht, wenn niemand da ist. Weitere Tipps zu
Tresoren etc. www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ Hier bitte auch beachten, dass
künstliche Außenbeleuchtung eine Belästigung i.S.v. § 15 BNVO darstellen kann und Grenzwerte für
Anwohner i.s.d. Immissionsrichtlinie einzuhalten sind.

− Thema Verkehrssicherung: Eine gesetzliche Beleuchtungspflicht gibt es für Straßenbaulastträger nur
an Fußgängerüberwegen gem. § 26 StVO. Da Dunkelheit wie Regen und Nässe ein natürlicher und
erwartbarer Zustand ist, gilt gem. StVO die eigenverantwortliche Anpassung, d.h. Nutzung der
vorgeschriebenen Fahrzeugbeleuchtung (§ 17 StVO). Für Fußgänger gilt die Haltepflicht vor dem
rollenden Verkehr (§ 25 StVO); die Sorgfaltspflicht kann eigenverantwortlich durch gut sichtbare
Kleidung und das eigenverantwortliche Mitführen von mobilen Lichtquellen erhöht werden. Mangels
gesetzlichen Verweis in der StVO oder Hess. Straßengesetz ist Beleuchtung auch kein Gegenstand der
Verkehrssicherung, jedoch die Räumung von Schnee und Eis sowie Reinigung von z.B. rutschigem Laub,
gem. §§ 9, 10 HeStrG. Fragen der Haftung stellen sich so gut wie nicht, weil der gesetzliche Verweis
fehlt. Dennoch kann die Eigenverantwortung von Verkehrsteilnehmenden durch Markierungen,
Wegführung unterstützt werden.

− Darüber hinaus kann das Angebot von Licht u.U. dazu führen, dass man Wege geht, die im Abseits der
sozialen Kontrolle durch die Öffentlichkeit liegen. DER SPIEGEL | Online-Nachrichten (Bericht Stiftung Warentest – So

sichern Sie Ihr Haus 12_2020) Sichtbarkeit ist keine Sicherheit im Sinne, kein Zufallsopfer zu werden (wenn
man alleine unterwegs ist)!Kriminalität sucht nicht Dunkelheit, sondern Gelegenheit!

Beispiel:Infrarotkamera

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpanorama%2Fstiftung-warentest-so-sichern-sie-ihr-haus-vor-einbrechern-a-e7569171-bbbf-43f6-9ff6-e9c8ec5a1f50&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


„Rechtliche Bedeutung von DIN-Normen DIN-Normen bilden einen 
Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten und sind insofern 
auch im Rahmen der Rechtsordnung potentiell von Bedeutung. 

Allerdings ist eine DIN-Norm keine Rechtsnorm. Weder ist das 
Deutsche Institut für Normung ein Träger öffentlicher Gewalt noch 
sind DIN-Normen darauf gerichtet, aus sich heraus Rechtsfolgen 
irgendwelcher Art herbeizuführen. DIN-Normen lassen sich 
insoweit als private technische Regeln mit Empfehlungscharakter 
bezeichnen, die aus sich heraus keinerlei Rechtsgeltung entfalten. 
Grundsätzlich stehen DIN-Normen jedermann zur Anwendung frei: 
Sie können von jedermann angewendet werden, müssen jedoch 
nicht angewendet werden.“

„Das DIN als Selbstverwaltungseinrichtung der Wirtschaft unterliegt 
als eingetragener Verein den Vereinsvorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB), darüber hinaus aber keiner staatlichen 
Überwachung. Der mit der Bundesrepublik Deutschland 
geschlossene Vertrag begründet keine staatlichen Überwachung.“ 

Auszüge aus WD-7-198-19-pdf-data.pdf

„Als DIN-Normen werden alle Normen bezeichnet, die das 
Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) herausgibt. Das DIN ist 
ein privatrechtlicher technisch-wissenschaftlicher Verein.

In Bezug auf Beleuchtung lassen sich z.B. LED-Module z.B. in diesem
Sinne normen. Das Licht ist jedoch kein Gegenstand und unterliegt
unterschiedlichen Einflüssen und Interpretationsspielräumen – insb. im
Zusammenhang mit vom Schutz der von Licht als schädliche Umwelt-
einwirkung i.S.d. BImSchG/BNatSchG betroffenen Rechtsgütern.

https://www.bundestag.de/resource/blob/677848/f35cfe3e47845c4c9ae2b6839a9e6a2c/WD-7-198-19-pdf-data.pdf


6. Was ist der „Stand der Technik“ im Gegensatz zum „Stand der Wissenschaft und Technik“?

Industrienormen wie die DIN EN 13201 werden oft umgangssprachlich als „Stand der Technik“ bezeichnet. Dieser

Begriff wird jedoch nicht einheitlich verwendet. Eine gesetzliche Definition des „Standes der Technik“ findet sich in §

3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber mit dieser Definition die neuesten

technischen Erkenntnisse zum Schutz der Umwelt in der Praxis nutzbar machen will.

Von den „anerkannten Regeln der Technik“ zu unterscheiden sind der „Stand der Technik“ und der „Stand von 
Wissenschaft und Technik“. Die strengste Technikklausel ist der „Stand von Wissenschaft und Technik“. 

Das Anforderungsprofil orientiert sich an den neuesten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen (z.B. 
ökologische Auswirkungen). Die „anerkannten Regeln der Technik“ hingegen verlangen die Einhaltung dessen, was 
sich bisher in der Praxis bewährt hat, aber unter Umständen einen veralteten Stand darstellen kann, zumal die 
derzeitigen DIN-Regeln auf dem inzwischen veralteten Stand der Technik der Quecksilberleuchtmittel ausgerichtet 
sind (siehe Verordnung - 2019/2020 - EN - EUR-Lex (europa.eu) und neuere Vorschriften wie z.B. jene des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Vermeidungs- und Vorsorgeansatz) oder die Leistungsfähigkeit moderner 
Autoscheinwerfertechnik nicht berücksichtig werden.

D.h. die derzeitige DIN 13201 ist womöglich nicht geeignet, den „Stand der Wissenschaft und Technik“ zu 
beschreiben. Siehe hierzu KomNet - Was ist der Unterschied zwischen "Stand der Technik", "Stand der Wissenschaft 
und Technik" und dem "anerkannten Stand der Technik"? (nrw.de). KomNet - Was ist der Unterschied zwischen 
"Stand der Technik", "Stand der Wissenschaft und Technik" und dem "anerkannten Stand der Technik"? „Die Normen, 
Arbeitsblätter und Richtlinien entsprechen nicht immer dem aktuellen technischen Kenntnisstand und beinhalten 
nicht immer Regeln, die sich langfristig bewähren oder bewährt haben.“

Die Sinnhaftigkeit der DIN EN 13201 kann auch vor diesem Hintergrund in Frage gestellt werden, da die geforderten 
Mindestwerte in vielen Kommunen Deutschlands nicht eingehalten werden – und daraus resultierende Probleme 
nicht erkennbar oder belegt sind. Insbesondere im ländlichen Raum führt die unkritische Anwendung der DIN-Norm 
in der Regel zu einer Überdimensionierung mit negativen Auswirkungen auf Kosten und Umwelt.

Quellen: Bundesimmissionsschutzgesetz, https://lightingjournal.org/index.php/path/article/view/122/116 7. 

DIN-Normen (Licht) sind nur Stand der Technik, nicht der Wissenschaft und Technik : 

https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/43529
https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/43529
https://lightingjournal.org/index.php/path/article/view/122/116%207


Probleme:  
• Nicht Stand der Technik und Wissenschaft
• Keine gesetzliche Regelung mangels Regelungsbefugnis
• Nutzen Gleichförmigkeit nicht belegt:

• viele Masten – hohe Kosten, Kollissionsgefahr

• viele Lichtpunkte – Einsatz hoher Lichtströme, Energie

• hohe Lichtmasten: 
− höherer Lichtstrom notwendig
− breitflächige Emissionen = Störung Naturräume
− rückwärtige Immissionen = Gebäude/Anwohner

• Nicht-Berücksichtigung von Anwohner- und Umwelt-
belangen (BImschG, BNatSchG), Gesundheit

• Man kann nicht nicht nach DIN beleuchten!



Definition: Was ist eine DIN-Norm? Die DIN-Norm bezeichnet ein privates Regelwerk mit
Empfehlungscharakter, in dem sowohl materielle als auch immaterielle Gegenstände
vereinheitlicht werden. Sie wird vom Deutschen Institut für Normung (DIN) in Berlin
erarbeitet.►DIN-Norm | Was ist eine DIN-Norm? (ibau.de)

https://www.din.de/de/ueber-normen-und-
standards/normen-und-
recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen

„Die Anwendung von Normen 
ist grundsätzlich freiwillig. 
Normen sind nicht bindend, das 
unterscheidet sie von 
Gesetzen.“

Sind Normen Pflicht?  

Warum muss man Normen kaufen?  

„Gesetze werden durch staatliche Gremien erarbeitet und durch Steuergelder 
finanziert. DIN hingegen arbeitet privatwirtschaftlich.“ https://www.din.de/de/ueber-
normen-und-standards/kaufen

https://www.ibau.de/akademie/glossar/din-norm/#:~:text=Entstehung%20des%20DIN-,Definition%3A%20Was%20ist%20eine%20DIN%2DNorm%3F,(DIN)%20in%20Berlin%20erarbeitet.
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/normen-und-recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/normen-und-recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/normen-und-recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/kaufen
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/kaufen


*Hinweis: DIN ist ein privatwirtschaftlich organisierter Verein, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Normen, anderen Verlagsprodukten und Dienstleistungen 

finanziert. Neue DIN ab 09_2021, sieht Absenkung vor. 

Hinweise: Industrienorm DIN-EN13201* Straßenbeleuchtung

− Da mit Ausnahme des Fußgängerüberwegs keine gesetzlichen Beleuchtungspflichten bestehen und daher keine gesetzlichen 
Vorgaben zur Ausgestaltung gibt, werden zur Planung oft technische Normen herangezogen, wie etwa die Industrie-
empfehlung DIN EN 13201 Straßenbeleuchtung. Diese sind im Gegensatz zu Gesetzen kostenpflichtig, ca. 600 €.

− Siehe DIN-Webseite  https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/kaufen „Gesetze werden durch staatliche 
Gremien erarbeitet und durch Steuergelder finanziert. DIN hingegen arbeitet privatwirtschaftlich.“ 

− Mangels Regelungsbefugnis der Normungsgremien erfolgt aus den Normen keine Rechtspflicht Beleuchtung zu installieren, 
ein bestimmtes Niveau zu erreichen und Abschaltungen auszuschließen: Auszug aus: DIN 13201-1:2021-09, Kapitel 1 
Anwendungsbereich: "Dieses Dokument legt keine Kriterien fest, nach denen zu entscheiden ist, ob eine Verkehrs-
fläche zu beleuchten ist oder wie eine Beleuchtungsanlage zu verwenden ist.“

Keine problematische 

Gleichförmigkeit!

für P-Klassen

*Hinweis: DIN ist ein privatwirtschaftlich organisierter Verein, der sich im

Wesentlichen aus dem Verkauf von Normen, anderen Verlagsprodukten und Dienstleistungen finanziert. Neue DIN ab 09_2021, sieht Absenkung vor. 

DIN vs. Rechtsgüter, kommunale Selbstbestimmung:

− DIN-Normen sind nicht ausgerichtet auf den Schutz der von Licht betroffenen Rechts-güter, 
z.B. Grenzwerte Immissionsrichtlinie für Anwohner, Umweltbelange. 

− Keine Berücksichtigung lichtunabhängiger Alternativen, örtlicher Begebenheiten (inkl. 
finanzieller Lage), Ortsbild, moderne Fahrzeugbeleuchtung etc.

− Die DIN EN 13201 kann zwar grundsätzlich als Orientierungsgrundlage einer 
Beleuchtungsplanung dienen. Die IT-gestützte Auslegung birgt jedoch die Gefahr der 
Überdimensionierung, z.B. wenn hohe Gleichförmigkeiten geplant werden. 

− Die Kommunalrichtlinie (KLAR-Förderung) 4.2.1 Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung | Nationale 

Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz fordert zwar die Planung nach DIN, jedoch 
dass diese den Vorgaben des Technischen Annex zur KLR („niedrigste Beleuchtungs-klasse) 
sowie  den Gesetzen und Verordnungen wie BImSchG/BNatSchG entsprechen“. Zudem wird 
darauf verwiesen, dass „die Auslegung (nach DIN-Norm) keine vollständige Lichtplanung für 
die spezifische Situation vor Ort darstellt. Dies kann ein Abweichen von der DIN-Norm 
rechtlich erforderlich machen und begründen (siehe Verweis auf BfN-Skript 543 – Leitfaden 
Außenbeleuchtung)

− Tipps: Anwendung Norm:
- Orientierung an bisherigen Beleuchtungsstärken
- Verkehrszahlen (Fahrzeuge, Fußgänger) in den Dunkelstunden ermitteln: 
- Wahl Beleuchtungsklasse (s. KLR) mit niedrigster Lichtmenge + mehrstufige, 

gleichmäßiges mehrstufiges Absenken im Laufe Nacht

- Besser z.B.: Damit die öffentliche Beleuchtung nicht nur technischen sondern auch 
ökologischen und ästhetischen Kriterien folgt: eigene Parameter definieren: eigene 
Parameter definieren zur Lichtlenkung 0 % ULR, Farbe max. 2200 K, Lichtpunkthöhen, 
eigene mittlere Beleuchtungsstärken, Beleuchtung Gehweg statt Straßenfläche, da 
Autoscheinwerfer auch seitlich ausleuchten und Haltepflicht gilt. Reduzierungen, 

Abschaltungen.

Abb unten: Auszug DIN-Klassen, Screenshot aus  BfN-Skript 543:

Kriterien zur Einstufung Beleuchtungsklasse: z.B. Verkehrszählungen 
und Nutzungsfrequenz – großer Handlungsspielraum – wer 
entscheidet

https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/kaufen
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/sanierung-von-aussen-und-strassenbeleuchtung
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/sanierung-von-aussen-und-strassenbeleuchtung


Industrienorm DIN EN 13201 im Verhältnis zu BImSchG/BNatschG und Förderstelle ZUG: 
Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative wird mit der Kommunalrichtlinie (KLR) die Umrüstung der Außen- und 

Straßenbeleuchtung gefördert. 

1. Der Technischen Annex zur KLR fordert neben einem ULR von 0 % und der Begrenzung der Farbtemperatur auf max. 

3000 Kelvin die „niedrigste normkonforme Beleuchtungsklasse“. Dies schließt die Beleuchtungsklasse P7 ein Link 

Technischer Annex Kommunalrichtlinie (Seite 9).

2. Auf der Seite zur Information zu den Fördervoraussetzungen Link Fördervoraussetzungen KLR unter „Häufig gestellten 

Fragen“: 

Zudem wird darauf verwiesen, dass „die Auslegung (nach DIN-Norm) keine vollständige Lichtplanung für die spezifische 

Situation vor Ort darstellt.

3. Unter „Praxisbeispiele und Lesetipps“ wird auf den Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außen-

beleuchtungsanlagen“ des Bundesamtes für Naturschutz verwiesen: Link BfN-Skript 543 - Leitfaden Neugestaltung 

Außenbeleuchtung. Darin heißt es zur Auslegung der DIN: 

„Die Vorgaben der DIN EN 13201 stellen keine eigenständigen rechtlich verbindlichen Pflichten dar, sodass ein

Unterschreiten der Mindestwerte der Beleuchtungsstärke allein keinen Rechtsverstoß verursacht. Vielmehr kann

eine reduzierte Helligkeit aus Gründen des Naturschutzes (Anm. oder weiterer Rechtsgüter) rechtlich erforderlich

sein.“

Das bedeutet, dass ein Unterschreiten oder Abweichen von den technischen Regeln der DIN gegenüber (Förder-)Stellen,

die eine DIN-Berechnung einfordern, mit entsprechendem Verweis begründet werden kann, um so anderen Rechtsgütern

Rechnung zu tragen.

https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/241111%20TA%20KRL%202024_bf_nach%20BAnz.pdf
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/241111%20TA%20KRL%202024_bf_nach%20BAnz.pdf
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/sanierung-von-aussen-und-strassenbeleuchtung
https://bfn.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/130/file/Skript_543.pdf
https://bfn.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/130/file/Skript_543.pdf




Planungshilfen
Herausgegeben: UNESCO Biosphärenreservat Rhön in Kooperation mit Landkreise FD, KG, 
NES, WAK und SM
• Erfüllt deutsche Bestimmungen mit weitergehenden Regelungen zur Vermeidung von störenden 

oder umweltbeeinträchtigenden Lichtimmissionen: Immissionsrichtlinie, ASR A3.4, Broschüre 
Nachhaltige Außenbeleuchtung des Hess. Umweltministeriums, BfN-Skript 543 Außenbeleuchtung)

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung
→ Festsetzungen Bpläne, Baugenehmigungen, Beleuchtungskonzepte!

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung


Begriffe der 

Lichttechnik
Lichtstrom [Lumen], lm

Lichtstärke [Candela], cd

Beleuchtungsstärke [Lux], lx
Leuchtdichte
[Candela/Quadratmeter], cd/m²

(Lichtausbeute [Lumen/Watt] → lm/W
= Wieviel Lumen Lichtstrom mit einem Watt erzeugt werden!)

lm

cd

cd/m²

lx

- Lichtmenge = Lichtstrom x Zeit

Anmerkung: Auch wenn die 
Verwendung von entsprechender 
Technik Lichtimmissionen zu 
reduzieren vermag, sollte immer 
die Vermeidung von Lichtquellen 
bevorzugt werden. Siehe HeNatG!



Begriffe der Lichttechnik
inkl. Empfehlung lt. Planungshilfen Landkreis Fulda

!!! Weiterhin zu beachten: 

Farbtemperatur [Kelvin], K
beschreibt den Farbeindruck der Lichtquelle
Je höher die Farbtemperatur, desto höher der in 
der Außenbeleuchtung ungünstige Blauanteil: 

 bis 2200 K superwarmweiß (bernstein)

 bis 3300 K warmweiß

 bis 5300 K neutralweiß

 > 5300 K kaltweiß

max. 2200 Kelvin (K), besser weniger und keinesfalls 

mehr als 2700 K – mittlerweile problemlos erhältlich für sämtliche 

Anwendungsbereiche in der Außenbeleuchtung – Blauanteil schädlich

Lichtstrom [Lumen], lm
Gesamte Strahlungsleistung einer Lichtquelle. 
Pflichtangabe auf Verpackungen/Produktblatt der 
Leuchte. .  max. 300 – 500 Lumen Haus/Hof. , 300 lm 
reichen i.d.R. aus, da äquivalent. 25 W-Glühbirne. 
Öffentliche Beleuchtung: 1600 -2000 lm Hauptstraßen, 
Anwohner max. 1000 lm – Lichtpunkthöhe beachten

Lichtstärke [Candela],               cd
Lichtstrom, der in eine bestimmte                    Richtung strahlt 
→Angabe für gerichtetes Licht, z.B. Reflektorlampen

Beleuchtungsstärke [Lux], lx
der Lichtstrom, den eine Lichtquelle auf eine 
Fläche/Gegenstand strahlt. Die Beleuch-tungsstärke
ist daher abhängig vom 
Lichtstrom der Lichtquelle und deren 
Abstand zur Fläche, z.B. auf welcher 
Höhe sich ein Lichtpunkt befindet. 
Messung mit Luxmeter.

 Hauptstraßen (entspr. Nutzung – Verkehrszählung, 
Geschwindigkeit)

 Wohngebiete 1 bis  max. 3 lx, 
 Parkplätze, Treppen, Wege  5-10 lx
→Risiko: eine hohe Gleichförmigkeit    

führt regelmäßig zur Überbeleuchtung; d.h. 
hohe Kosten und viele Masten (Kollisionsrisiko)

Leuchtdichte
[Candela/Quadratmeter], cd/m²
Größe, die das Auge als „Helligkeit“ wahrnimmt. 
Für Flächen (Werbetafeln,  Anstrahlungen). Von 
Beleuchtungsstärke und Reflexion abhängig.
Messung mit Leuchtdichtemessgerät.
 Innerstädtisch je nach Fläche max. 5 – 100 cd/m².  
Ländlich je nach Fläche 2 – max. 50 cd/m²

Lichtausbeute [Lumen/Watt], lm/W
beschreibt die Effizienz einer Lichtquelle. 
Beispiel: Glühlampe erreicht 12 Lumen pro Watt 
(lm/W), eine LED zwischen 80 -150 lm/W
Die im Außenbereich üblichen 300 Lumen werden mit 
2-4 W-LED erreicht (früher 25 Watt Glühbirne)

lm

cd
!!! Weiterer Begriffe Das Upward Light Ratio, 
ULR = Anteil des Lichtstroms, der über die 
Horizontale nach oben abstrahlt.   Kein Licht nach 
oben – ULR = 0% (voll abgeschirmte Leuchten). 
Daher: Auf Lichtverteilung (Produktblatt) achten. 
Durch Optiken/Linsen auf den LED-Modulen 
ergeben sich unterschiedliche Verteilungen







Nachteile von LED-Licht mit hohen Blauanteil (höher als 2200 Kelvin*)

Insbesondere in Kombination mit einem hohen Lichtstrom, da sich dadurch der 

absolute schädliche Blauanteil ergibt:

• wirkt sich schädlicher auf die Mehrzahl der Arten aus 

• beeinflusst im höheren Maße das humane Hormonsystem

• verzögert am stärksten die Dunkeladaption des Auges

• schädigt die Augen (Risikogruppen beachten!)

• streut aufgrund des Blauanteils stärker an Aerosolen/Staub und wird dadurch 

stärker über Wolken gestreut (Rayleigh-Streuung)

• problematischer auf nassen Straßen und Anpassung Geschwindigkeit

• kann sehr unästhetisch wirken und Nachtlandschaft nachteilig verändern

*Da sich bei LED im Gegensatz zu früheren Leuchtmitteln wie NAV, HQL etc. aus der Farbtemperatur nicht die exakte Zusammen-setzung der

emittierten Wellenlängen ableiten lässt, ein hoher blauer Lichtanteil mit Wellenlängen von unter 490 nm jedoch als besonders schädlich klassifiziert

ist, empfiehlt es sich, die Blauanteile im sichtbaren Licht für Wellenlängen unter 500 Nanometern (nm) auf 10% der gesamten sichtbaren Strahlung

entsprechend der äquivalenten Farbtemperatur von ca. 2700 Kelvin bzw. besser 5 - 7 % entsprechend ca. 2000 (wie NAV) bzw. 2200 Kelvin zu

begrenzen.

LEDS – LEUCHTEN DER ZUKUNFT -ENERGIEEFFIZIENT
ABER AUCH VERTRÄGLICH FÜR UMWELT- UND ANWOHNER UND AUGENGESUNDHEIT?

Kunstlicht braucht Regeln!
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https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung
→ Festsetzungen Bpläne, Baugenehmigungen, Beleuchtungskonzepte!

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung


Es ist zu erwarten, dass die Vorgaben der Rechtsverordnung zu § 41 a BNatSchG sich an einschlägigen 
Fachempfehlungen der letzten Jahre orientieren werden, die inhaltlich in den fachlichen Grundsätzen 

übereinstimmen und sich in den Planungshilfen wiederspiegeln:



Ziel #lichtbewusstsein:

Lichtverschmutzung verringern:
• Energie sparen
• Insekten- und Artenschutz verbessern: auf Gelände und darüber hinaus
• Verbesserung Lichtqualität für Menschen: Augengesund-

heit berücksichtigen (keine Blendung), Schlaf, Orientierung
• Nachthimmelqualität verbessern (Sternenhimmel)

Energieeffizienz und Umwelteffizienz gemeinsam denken!

1. Bewusstsein bei Mitarbeitenden schaffen: informieren, begeistern, motivieren

2. Bestand verbessern: Begehung und Nutzung Checkliste → reduzieren und außer Betrieb nehmen, notwendige 
Bestandsbeleuchtung optimieren: ausrichten, dimmen, Farbtemperatur verbessern

3. Grundsätze für zukünftige Beleuchtungsbedarfe aufstellen:

• Alternativen zu ortsfester Beleuchtung definieren und bevorzugen

• Nutzung vorgeschriebener Beleuchtung wie Fahrzeugbeleuchtung im Zusammenspiel mit Markierungen, 
Reflektoren bevorzugen, sachgemäßer Einsatz mobiler Leuchten (Stirnlampen, Taschenlampen)

• Steuerung Lichtstrom: grundsätzliche Anschaffung steuerbarer Leuchten, die nachträgliches                                    
Dimmen ermöglichen, Zeitschaltuhren nutzen, gut eingestellte Bewegungsmelder

• Begrenzung Farbtemperatur neu anzuschaffender Leuchten; z.B. max. 2700 Kelvin, besser max. 2200 K

• Wo möglich: Lichtpunkthöhe möglichst niedrig halten und Vermeidung rückwärtiger Strahlung 

• Beschaffung besserer Produkte: z.B. von nur voll abgeschirmter Leuchten, Lichtstärkeklasse G6 (Vermeidung 
Blendung) und Lichtlenkung auf Nutzfläche)

• Steuerung Brennzeiten – Abschalten, wenn nicht benötigt, Zeitschalturen 

4.        Fotografieren (vorher-nachher), dokumentieren (Maßnahmen), darüber berichten ☺ Vorbild!                                                                       



Ziel #lichtbewusstsein – Maßnahmenpaket Unternehmen

Lichtimmissionen verringern: 

• Energie sparen, Ressourcen und Klima schonen 
• Insekten- und Artenschutz verbessern: auf Gelände und darüber hinaus, d.h. Außen- und Fernwirkung durch                         

direkte Abstrahlung oder Reflektionen von Flächen reduzieren (Minderung Skyglow)
• Verbesserung Lichtqualität für Menschen: Augengesundheit berücksichtigen (keine Blendung), Orientierung, Tag-Nacht-Rhythmus 
• Nachthimmelqualität verbessern: Ortsbild, Nachtlandschaft, Sternenhimmel 

Energieeffizienz und Umwelteffizienz gemeinsam denken!

1. Bewusstsein bei Mitarbeitenden/Bürgerinnen und Bürger schaffen: informieren, motivieren, begeistern, 

2. Bestand verbessern: Begehung und Nutzung Checkliste* = I. Leuchten auf Notwendigkeit und Beleuchtungszweck prüfen II. auf 
notwendiges Minimum reduzieren, Alternativen abwägen, außer Betrieb nehmen III. notwendige Bestandsbeleuchtung optimieren: 
Ausrichtung Abstrahlwinkel, Steuerung der Betriebszeiten und ggf. Dimmung des Lichtstroms, Lichtqualität verbessern z.B. durch 
Verbesserung Farbtemperatur mithilfe von Farbfilterfolie

3. Grundsätze für zukünftige Beleuchtungsbedarfe aufstellen:

• Alternativen zu ortsfester Beleuchtung definieren und bevorzugen

• Nutzung vorgeschriebener Beleuchtung wie Fahrzeugbeleuchtung im Zusammenspiel mit Markierungen, Reflektoren bevorzugen, 
sachgemäßer Einsatz mobiler Leuchten wie Taschenlampen

• Steuerung Lichtstrom: grundsätzliche Anschaffung steuerbarer Leuchten, die nachträgliches Dimmen ermöglichen,  
Zeitschaltuhren nutzen, falls Bewegungsmelder, dann gut einstellen 

• Begrenzung Farbtemperatur neu anzuschaffender Leuchten; z.B. max. 2700 Kelvin, besser max. 2200 K

• Wo möglich: Lichtpunkthöhe möglichst niedrig halten und Vermeidung rückwärtiger Strahlung 

• Beschaffung von nur voll abgeschirmter blendfreier Leuchten (Lichtstärkeklasse G6 nach DIN), Lichtlenkung auf Nutzfläche, 
Vermeidung von Reflektionen an Flächen zur Vermeidung und Verringerung des Upward Flux Ratios (der Anteil des Lichts, der 
durch Reflexion nach oben abgestrahlt wird und so zu Skyglow beiträgt) 

• Beschaffung ausschließlich von Leuchten nicht höher Risikogruppe 1 zur photobiologischen Augensicherheit 

• Steuerung Brennzeiten – Abschalten, wenn nicht benötigt, Zeitschalturen 

4. Fotografieren (vorher-nachher), dokumentieren (Maßnahmen), darüber berichten ☺ Vorbild!  

*Checkliste zur Selbsteinschätzung anfordern unter: info@sternenpark-rhoen.de

mailto:info@sternenpark-rhoen.de
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SCHUCH Katalog: https://oxomi.com/p/2024821/catalog/10234569?page=173&oxDeeplink=e30%3D
Seiten 187, 224 

1. Erhältliche Farben:
− 1800 K
− 2200 K

2. Dimmbar

https://oxomi.com/p/2024821/catalog/10234569?page=173&oxDeeplink=e30%3D
https://oxomi.com/p/2024821/catalog/10234569?page=173&oxDeeplink=e30%3D


Problem: Parkplätze
- Keine Beleuchtungspflicht – es gilt StVO
- Obwohl meist nur wenig belegt (Supermärkte)
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Beispiel Qualitätsprodukte:

Fa. RhönSprudel: ganznächtlicher Betrieb
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Beispiele: asymmetrischer Planflächenstrahler 

Farbwiedergabe
:

Produkt:
Polar 1: https://www.tec-mar.it/en/prodotti/art-7026-polar-1-ar-gl/ 2200 K (ambra) 

https://www.tec-mar.it/en/prodotti/art-7026-polar-1-ar-gl/


Parkplätze müssen wie Wege und Straßen nicht beleuchtet werden (keine gesetzliche
Erfordernis.) Sie sind eben und gut begehbar zu errichten und instand zu halten. Eine Soll-
Pflicht zur Räumung von Schnee und Eis sowie Reinigung (rutschiges Laub) ergibt sich aus den
Länderstraßengesetzen.

− Bei Parkplatzbeleuchtung geht es in der 
Regel um Komfortansprüche.

− Mobile Beleuchtung wie die 
vorgeschriebene Fahrzeugbeleuchtung 
sowie Taschenlampen in Kombination mit 
guter Wegführung und Markierungen sind 
ausreichend.

− Falls doch beleuchtet: bitte dezent, 
abgeschirmt, dimmbar, abschalten Nacht

Beispiele für unbeleuchtete Parkplätze 
gibt es viele: 



Gar nicht beleuchten: Parkplätze



Ergänzung zur Planungshilfe Wege, Plätze, Parkplätze



www.lichtverschmutzung-hessen.de

http://www.lichtverschmutzung-hessen.de/


Unter der Kachel „Artenschutz und rücksichts-
volle Beleuchtung“ findet man nun u.a.:

 Auswertung „insektenfreundliches Licht“

 Einordung Novellierung BNatSchG § 41a

 Die Planungshilfen für umweltverträgliche 
Beleuchtung des Landkreis Fulda

 Unsere Arbeitshilfe „Berücksichtigung 
Vorgaben im Bauleitverfahren“ etc.

 Relevante Publikationen

+ Infos: Auslegung DIN, Sicherheit etc. 

Die Webseite des Sternenpark Rhön (eine Unterseite des Biosphärenreservates)
https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/sternenpark-rhoen/ wurde in den letzten
Monaten überarbeitet. Sie bietet nun viele rechtliche und technische Infos sowie Referenzen.
Inhalt zu: Artenschutz, Beleuchtungspflichten, Verkehrssicherungspflichten, Licht und Sicherheit,
nachhaltige Anwendung DIN-Norm. Die neuen Regelungen BNatSchG werden in Kürze noch
eingearbeitet.

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/sternenpark-rhoen/


www.sternenpark-rhoen.de

• Natur- und Artenschutz

• Landschaftsschutz

• Energieeinsparung

• Ästhetisches Ortsbild

• Gesundheit/Tourismus

• Faszination Sternenhimmel

➢ Lebensqualität

Schutz der Nacht in Siedlungen
Dunkelheit ist eine elementare Notwendigkeit der Natur – für Mensch und Tier! 

Lasst uns einfach mit weniger Kunstlicht glücklich(er) werden!

Alte Kirche unter dem Sternenhimmel

Nachtabschaltung Gütersloh  Dr. A. Hönel
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